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perhohlen und Weichteilwunden, deren
Prognose eng mit dem Zeitpunkt der
Operation zusammenhangt. Zur dritten
Dringlichkeit gehören jene Verletzten, die ohne
Gefahr für Leben und Wiederherstellung
warten können. Leichtverletzte sollen die
Leistungsfähigkeit der Sanitatsinstallatio-
nen wahrend der kritischen Zeit nicht
beeinträchtigen. Sie bedürfen vorerst nur
einer korrekten Ersten Hilfe. Und die
Schwerverletzten, die voraussichtlich nicht
mehr kurativ behandelt werden können9
Unter Katastrophen- und Kriegsbedingungen

ist der Begriff «Hoffnungsloser»
ausgesprochen relativ und ebensosehr von
den momentanen Begleitumständen wie
von der Art der Verletzung abhangig. Die
Triage erfordert Festlegung von Prioritäten

zugunsten der voraussichtlich
«Rettbaren». Optimale kurative Behandlung
fur alle ist unmöglich, und man wird
versuchen, das Maximum zu erreichen, ohne
durch unvernünftigen Einsatz hochwertiger

Mittel bei extremen Situationen
andere Menschenleben zu gefährden. Die
gleichzeitige Behandlung von zehn
Schwerverletzten im Schock wird bei
Knappheit an kreislauffüllenden Mitteln
fragwürdig: jedem eine symbolische
Therapie zu verschreiben, ist nicht nur eine
falsche Gerechtigkeit, sondern eine sinnlose

Handlung, ja Vergeudung. Eine
chirurgische Equipe fur die Versorgung eines
komplizierten Einzelfalles fur Stunden zu
binden, kann die Erfolgsaussichten der
Wartenden beim Massenanfall in Frage
stellen. Die Notwendigkeit der Selektion
bleibt in der Katastrophenmedizin die
ethisch bitterste Begleiterscheinung
ärztlichen Handelns.

Die medizinische Katastrophenhille kann
in einem Grundschema zusammengefasst
werden, das fur alle Situationen Gültigkeit
hat. Die Hilfeleistung erfolgt in mehreren
Phasen in verzettelter Form, mit erheblichen

Nachteilen und Verzogerungen
gegenüber der Normalbehandlung. Die
Prognose hangt von drei Haupttaktoren ab:

- von der Art und Promptheit der Ersten
Hilfe

- von der kritischen Zeitspanne zwischen

Verwundung und Spitalbehandlung, das
heisst von der Art und Schnelligkeit des

Transportes

- vom Leistungsvermögen der Spitaler in
der Katastrophenzone

Ein regionales Grunddispositiv zum
Auffangen der Katastrophenopfer zeigt
folgendes Bild:
In unmittelbarer Nahe des Katastrophengebietes

werden in improvisierten Einrichtungen

die Opfer betreut, die dringendsten

ärztlichen Massnahmen zur Herstellung

der Transportfahigkeit verrichtet und
die Transportprioritaten festgelegt. Die
Koordination zwischen dem Hauptaufnahmespital

oder Leitspital, den Nachbarspita-

lern und den Sanitatshilfsstellen ist
entscheidend, wenn Anzahl der Opfer und
Schwere der Verletzungen das Aufnahmevermögen

rasch ubersteigen.
Das Spital ist in der Infrastruktur zur
medizinischen Katastrophenhilfe das

Kernstuck. Eine Alarmorganisation und
ein Katastrophendispositiv sind für
Krankenhauser jeder Grosse und Lokalisation
unbedingte Voraussetzung fur die im
Ernstfall erforderliche akute
Leistungssteigerung.

Die beste Katastrophenorganisation bleibt
eine sterile Stabsarbeit, wenn die entsprechende

breitbasige Ausbildung fehlt. Ein
Grundunterricht in Erster Hilfe muss von
der Schule aus die ganze Bevölkerung
erfassen Die Samariterbewegung bleibt ein
moralischer und praktischer Faktor erster
Ordnung. Die aktive Mitarbeit der Arzte,
unabhängig ihrer Fachrichtung, in grossen
wie in kleinen Ortschatten scheint uns
eine wichtige und interessante Autgabe
Im heutigen Zeitalter der Spezialisierung
werden viele Kollegen Grundsatze und
Praxis der Ersten Hilfe bald vergessen und
sich im Ernstfall hilflos benehmen.
Präsenz und Mitarbeit an Nothelferkursen im
Zivilleben wie in der Armee, im
Zivilschutz, in Samaritervereinen verpflichtet
zur lautenden Beschäftigung mit diesen
Problemen und zu den notigen Kenntnissen.

Neues Erdbeben in Oberitalien
am 15. September:

Die Hilfe an die Obdachlosen muss
dringend beschleunigt werden!
Das Schweizerische Rote Kreuz
nimmt Spenden auf sein Postcheckkonto

30-4200 (mit Vermerk
«Italien») dankbar entgegen.

Guerilleros sind
auch Menschen!
Zu einem aktuellen Buch

Guerillakriege und konventionelle Kriege
haben trotz grundverschiedenen Techniken

und Fronthnien eines gemeinsam:
sowohl Guerilleros als auch Soldaten der
regulären Armeen sind Menschen -
Menschen mit einer gemeinsamen Humanität.
Manifestationen dieser gemeinsamen
Humanität in Konfliktsituationen empirisch

zu belegen und daraus die
entsprechenden humanitar-rechtlichen
Schlussfolgerungen zu ziehen, dies war die
zentrale Aufgabe, die sich Michel Veuthev,
Jurist des Internationalen Komitees vom
Roten Kreuz, in seiner Studie über den
Kleinkrieg und das Volkerrecht (Guerilla
et droit humanitaire, erschienen beim
Institut Henry Dunant, Genf, 1976) gestellt
hatte.
Veuthey geht es vorerst darum, die besonderen

Charakteristika des Guerillakrieges
(vorwiegend ldeologisch-sozio-okonomi-
sche Kriegsziele und unkonventionelle
Mittel) darzulegen und die Bedeutung dieses

Kriegstypus innerhalb der heutigen
Weltpolitik zu erfassen. Gerade weil dieser

Kriegstypus so weitverbreitet sei,
müsse der Guerillakrieg vom humanitären
Volkerrecht berücksichtigt werden, folgert
Veuthey, denn ein humanitäres Volkerrecht,

das einen solch zentralen Aspekt
des modernen Kriegsgeschehens
ignoriere, sei sowohl in materieller als auch in
humanitärer Hinsicht irrelevant geworden

Veuthey macht auch Vorschlage, wie das

humanitäre Volkerrecht an die von der
Guerillatatigkeit so grundlegend neu
geprägte Kriegswirklichkeit angepasst werden

soll Seine wichtigsten Vorschlage lauten:

klare Bestätigung der humanitären
Grundprinzipien sowie Begrenzung oder
Verbot bestimmter Methoden im Bereich
des Guerillakrieges; bedingungsloser
Einbezug von Guerillakrieg und Guerilleros
m die Lex lata und Lex ferenda, Vereinfachung

des humanitären Volkerrechts,
namentlich durch die Ausarbeitung klar
verstandlicher Prinzipien und Grundregeln,

so dass das Recht nicht durch juristische

Kontroversen und politische
Interpretationen unwirksam gemacht werden
kann.
Veutheys Werk widerspiegelt eine
vernunftige Balance zwischen Theorie und

personlich erfahrener Praxis als Delegierter
des Internationalen Komitees vom

Roten Kreuz. Peter Ziegler
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